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(54) Vorrichtung zur Gründung von Signalmasten

(57) Vorrichtung zur Gründung von Signalmasten für
den Schienenverkehr mit einem Signalfußadapter, der
eine Muffe (10) und eine Kopfplatte (12) aufweist, wobei

- die Muffe zur Verbindung mit einem in das Erdreich
einzubringenden Rohr (14) oder Pfahl vorgesehen
ist und

- die Kopfplatte Mittel zur Befestigung eines Signalfuß
des Signalmasts aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Muffe entlang dem Umfang mindestens eine
Bohrung aufweist, die für eine Stellschraube (18) in
der Muffe vorgesehen ist, wobei der Innendurch-
messer- der Muffe größer ist als der Außendurch-
messer des Rohrs oder des Pfahls derart, dass in
einem vorbestimmten Winkelbereich die Position
der Muffe relativ zu dem Rohr oder dem Pfahl über
die Stellschraube einstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur Gründung von Signalmasten für den Schienen-
verkehr. Der Schienenverkehr benötigt Signale, die eine
Masthöhe von einigen Metern besitzen. Diese Signale
werden im Bereich der Gleise aufgestellt, wobei hier we-
der die Festigkeit des Gleisbetts beeinträchtigt werden
darf, noch etwaige Kabelkanäle oder dergleichen neben
dem Gleisbett beschädigt werden dürfen.
[0002] Zur Gründung von Signalmasten sind eine Rei-
he von Ansätzen bekannt. Bei einem ersten Ansatz wird
ein Betonfundament in eine vorzubereitende Baugrube
eingebracht. Das Betonfundament besteht aus einer Rei-
he von Betoneinzelteilen, die übereinander zu einem
Turm gesetzt und miteinander verbunden werden. Der
so gebildete Betonfuß kann eine Länge von 1.500, 1.800,
2.100 mm besitzen. Der aus Betonfertigteilen bestehen-
de Betonfuß muss vor Ort mit einem Kran oder einem
Zweiwegebagger bewegt werden, wobei in der Regel die
Einzelteile vormontiert in den Einbaubereich transportiert
werden. Für den Einbau ist eine Baugrube mit einem
entsprechendem Verbau und gegebenenfalls einer Ab-
senkung des Grundwassers herzustellen. Da das Auf-
richten des Signals unter anderem im Druckbereich der
Gleise erfolgen kann, gelten hier besonders hohe Anfor-
derungen für die Durchführung der Arbeiten. Der einge-
baute Betonfuß wird nachfolgend vergossen, wobei hier
Ankerschrauben an dem Fundament zur Verbindung mit
dem Signalfuß eingegossen werden.
[0003] Neben der Verwendung von Betonfundamen-
ten ist bekannt, Rammpfahlfundamente zu verwenden,
auf die ein Fertigteilkopf aus Beton aufgesetzt wird. Der
Fertigteilkopf wird auf den Rammpfahl aufgesetzt und
mit diesem vergossen. Hierbei werden die Verbindungs-
bolzen für den Signalfuß ebenfalls mit eingegossen. Das
Vergießen des Kopfteils vor Ort verlängert die Einbau-
zeit, da eine entsprechende Zeit zur Aushärtung erfor-
derlich ist. Ferner ist nach erfolgtem Vergießen eine
nachträgliche Korrektur der Höhenlage ebenso wie eine
Wiederverwendung des Kopfteils ausgeschlossen.
[0004] Aus Patent Abstracts of Japan 09032006A so-
wie JP 9-32006 ist eine Verankerung für eine Laterne
bekannt. Die Verankerung besitzt ein in das Erdreich ge-
triebenes Rohr mit einem recheckigen Querschnitt. Auf
das Rohr aufgesetzt ist eine Muffe mit einem rechtecki-
gen Querschnitt. Jede der vier Seitenwände der Muffe
besitzt vier Befestigungsbohrungen. Die Kopfplatte ist
zusätzlich mit einer zentralen Bohrung versehen. Zur Be-
festigung der Muffe werden insgesamt 16 Bolzen über
die Seitenwände mit dem Pfahl verschraubt. Die Kopf-
platte wird zusätzlich zentral in axialer Richtung mit dem
Pfahl verschraubt. Um einen Spalt zwischen Muffe und
Pfahl zu vermeiden, werden Futterbleche mit entspre-
chender Dicke zwischen Muffe und Pfahl angeordnet.
[0005] Aus Patent Abstracts of Japan 04073381 sowie
JP 4-73381 ist ein Gründungskörper für einen Mast be-
kannt, bei dem ein Rohr in das Erdreich getrieben wird

und das Rohr an seinem oberen Ende einen umlaufen-
den Flansch besitzt, der mit einem Mastfuß verbunden
wird.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung zur Gründung von Signalma-
sten bereitzustellen, die mit einfachen Mitteln zuverlässig
eine Aufnahme für den zu errichtenden Signalmast
schafft.
[0007] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird durch ei-
ne Vorrichtung mit den Merkmalen aus Anspruch 1 ge-
löst. Vorteilhafte Ausgestaltungen bilden die Gegenstän-
de der Unteransprüche.
[0008] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Grün-
dung von Signalmasten für den Schienenverkehr besitzt
einen Signalfußadapter. Der zu errichtende Signalmast
wird mit seinem Signalfuß auf den Signalfußadapter
montiert. Der Signalfußadapter besteht aus einer Muffe
und einer Kopfplatte. Die Muffe, die auch als Mantelrohr
bezeichnet werden kann, besitzt Abmessungen derart,
dass sie zur Verbindung mit einem in das Erdreich ein-
zubringenden Rohr oder Pfahl vorgesehen ist. Bevorzugt
wird das Rohr oder der Pfahl in das Erdreich gerammt.
Die Kopfplatte ist mit der Muffe verbunden und besitzt
Mittel, die die Befestigung eines Signalfuß an der Kopf-
platte erlauben. Erfindungsgemäß besitzt die Muffe zu-
mindest eine Bohrung entlang der Umfangswand, durch
die eine Stellschraube in die Muffe hineinreichen kann.
Bevorzugt sind entlang dem Umfang mindestens vier
Bohrungen für Stellschrauben vorgesehen. Die Stell-
schrauben erlauben es, die Muffe an dem in das Erdreich
eingetriebenen Rohr auszurichten. Vor der Befestigung
des Signalfußadapters kann durch Anziehen und Lösen
der Stellschrauben die Position der Kopfplatte angepasst
und ausgerichtet werden. So können beispielsweise die
in der Kopfplatte vorgesehenen Mittel zur Befestigung
des Signalfuß durch wenige einfache Handgriffe relativ
zu der Schiene ausgerichtet werden. Auch kann die Aus-
richtung des Signalfußadapters ohne den Einsatz von
schwererem Gerät durch eine Person bereits sehr genau
erfolgen. Als besonders vorteilhaft an dem erfindungs-
gemäßen Signalfußadapter hat sich herausgestellt, dass
für den Einbau nicht länger eine Baugrube im Druckbe-
reich des Gleises erforderlich ist. Ferner ist die Montage
des Signalfußadapters von Hand möglich und der Ein-
satz von Großgeräten ist nicht unbedingt erforderlich.
Ebenfalls ist die Form und die Handhabung des Signal-
fußadapters deutlich vereinfacht gegenüber den bisher
bekannten Lösungen.
[0009] Bevorzugt bildet die Kopfplatte den Abschluss
für die Muffe. Die Kopfplatte ist auf die als Mantelrohr
ausgebildete Muffe aufgesetzt.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung besitzt die
Muffe eine Länge von 350 bis 650 mm, wobei bevorzugt
eine Länge von 500 mm eingesetzt wird. Es hat sich her-
ausgestellt, dass mit dieser Länge der Muffe bereits für
einen Anwendungsbereich bei Haupt-, Haupt-/Sperr-
und Vorsignalen mit und ohne Zusatzanzeige gemäß
Zeichnungen S8000.5.4 sowie 58000.3.5 des BZA Mün-
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chen vom 31. Januar 1985 sowie für entsprechende me-
chanische Signale eine ausreichende Standfestigkeit er-
zielt wird. Im wesentlichen liefert der Signalfußadapter
mit einer Länge von ungefähr 500 mm eine ausreichende
Standfestigkeit für Masten unterschiedlichster Höhe mit
und ohne Ausleger sowie bei einer Anordnung verschie-
dener Lichtpunkte. Der Innendurchmesser der Muffe ist
an das vorgesehene Rammrohr oder den Rammpfahl
angepaßt, derart, daß die Muffe mit einem geringen Spiel
auf das Rohr oder den Pfahl gesetzt und mit diesem ver-
bunden werden kann.
[0011] Zur Verbindung mit dem in das Erdreich einge-
triebenen Rohr oder Pfahl, ist die Muffe entlang ihrer Um-
fangsrichtung mit mindestens einer Bohrung für Befesti-
gungsschrauben versehen. Die Bohrungen für Befesti-
gungsschrauben sind bevorzugt paarweise in axialer
Richtung übereinander angeordnet und für eine bessere
Stabilität gleichmäßig über den Umfang der Muffe ver-
teilt.
[0012] In einer bevorzugten Ausgestaltung besitzt die
Kopfplatte eine zentrale Durchbrechung, die einen Ein-
griff in das Innere der Muffe erlaubt. Die Durchbrechung
kann beispielsweise einen Durchmesser von ungefähr
von 200 mm besitzen und ist zentral auf der Muffe an-
geordnet. Die Durchbrechung dient insbesondere dazu,
Befestigungsschrauben für die Muffe an dem in das Erd-
reich gerammten Rohr zu befestigen, indem beispiels-
weise eine Sicherungsmutter von Innen gegen die Befe-
stigungsschraube gehalten oder gedreht wird.
[0013] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist die
Kopfplatte mit Bohrungen zur Aufnahme von Schrauben
versehen, wobei durch die Bohrungen geführte Schrau-
ben von der Kopfplatte zur Verbindung mit dem Signalfuß
hervorstehen.
[0014] Die Durchgangsbohrungen sind in der Kopf-
platte bevorzugt entsprechend zu Aufnahmebohrungen
in dem Signalfuß angeordnet. Hierbei sind die Durch-
gangsbohrungen beispielsweise in einem Quadrat mit
einer Seitenlänge von 390 mm oder 280 mm angeordnet,
wobei zusätzlich weitere Durchgangsbohrungen zur Auf-
nahme von weiteren Schrauben vorgesehen sein kön-
nen. Der Ansatz, anders als bei den bekannten Vorrich-
tungen, nicht länger Schrauben fest einzugießen, son-
dem lösbar mit der Kopfplatte zu verbinden, bietet den
Vorteil, dass diese bei einer Beschädigung ausgetauscht
werden können. Ferner können diese auch kurz vor der
Montage erst eingesetzt werden. Hierzu werden die
Schrauben bevorzugt zur Befestigung des Signalfuß an
dem Signalfußadapter über eine selbstsichernde Mutter
in der Kopfplatte gehalten und stehen senkrecht aus die-
ser vor.
[0015] In einer alternativen Ausgestaltung, stehen zur
Befestigung mit dem Signalfuß Ankerbolzen senkrecht
aus der Kopfplatte vor.
[0016] Die Kopfplatte stützt sich über Auflagerknoten-
bleche bevorzugt seitlich an der Muffe ab.
[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist im aus-
gerichteten Zustand der Ringspalt zwischen Muffe und

Rohr oder Pfahl mit einer Vergußmasse gefüllt. Zum Be-
füllen des Ringspalts wird bevorzugt in dem über die
Stellschrauben ausgerichteten Zustand der von der
Kopfplatte entfernt liegende Teil des Ringspalts mit einer
Dichtmasse gegenüber dem Rohr oder dem Pfahl abge-
dichtet. Als Vergußmasse wird bevorzugt ein Metall-Po-
lymer eingesetzt, das auf Basis von Polymeren kerami-
sche und rostfreie Metallfüllstoffkombinationen enthält.
Derartige Metall- und Polymerkombinationen werden
auch als Multimetall bezeichnet und erzeugen eine kraft-
schlüssige Verbindung. Zur leichteren Verarbeitung der
Vergußmasse kann die Kopfplatte mit mindestens einer
Einlaßbohrung oberhalb dem Ringspalt für die
Vergußmasse versehen sein.
[0018] In einer weiteren Ausgestaltung ist ein Ausle-
gerarm vorgesehen, der an einem Ende über Bolzen mit
der Kopfplatte der Muffe verbunden ist und in einem be-
abstandeten Bereich Mittel zur Befestigung des Signal-
fuß des Signalmastes aufweist. Der Auslegearm kann
eingesetzt werden, in Bereichen in denen der
Rammpfahl aufgrund besonderer Verhältnisse beab-
standet vom Gleisbett verankert werden soll. Der Ausle-
gearm ist bevorzugt als ein Doppel-T-Profil ausgebildet.
Die Bohrung für die Bolzen sind in den Profilschenkeln
vorgesehen, wobei im Bereich der Bohrung Streifen zwi-
schen den Profilschenkeln vorgesehen sind, um diese
abzustützen.
[0019] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird ebenfalls
durch ein Verfahren mit den Merkmalen aus Anspruch
25 gelöst. Das erfindungsgemäße Verfahren dient zur
Gründung eines Signalmasts für den Schienenverkehr.
In einem anfänglichen Schritt wird ein Rohr oder ein Pfahl
in das Erdreich eingebracht. Nachfolgend wird eine Muffe
mit einer Umfangswand und einer Kopfplatte auf das
Rohr oder den Pfahl gesetzt, wobei der Innendurchmes-
ser der Muffe größer als der Außendurchmesser von
Rohr oder Pfahl ist. Abmessungen zwischen Rohr und
Pfahl sind derart gewählt, dass die Kopfplatte am oberen
Ende der Muffe in einem Winkelbereich verstellt werden
kann. Zur Ausrichtung der aufgesetzten Muffe ist minde-
stens eine durch die Umfangswand reichende Stell-
schraube vorgesehen, die an der Außenwand von Rohr
oder Pfahl anliegt. Die aufgesetzte Muffe kann über die
Stellschraube einfach ausgerichtet werden. Dies erlaubt
eine einfache Handhabung und eine stufenlose Ausrich-
tung der Kopfplatte. In einer bevorzugten Weiterbildung
des Verfahrens wird der Ringspalt zwischen Muffe und
Mast in seinem von der Kopfplatte fortweisenden Ende
mit einer Dichtmasse abgedichtet. Nachfolgend wird der
Ringspalt mit einer Vergußmasse gefüllt. Die
Vergußmasse bildet eine kraftschlüssige Verbindung
zwischen Muffe und Pfahl. Ist die Vergußmasse sehr
dünnflüssig, so ist es zweckmäßig, den Ringspalt vor
dem Vergießen abzudichten. Ist die Vergußmasse zäh-
flüssig, so kann auf ein Abdichten des Ringspalts ver-
zichtet werden und nachfolgend lediglich die herausge-
tretene Vergußmasse entfernt werden. Bei der Verguß-
masse handelt es sich vorzugsweise um eine Metall-Po-
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lymer.
[0020] Besonders vorteilhaft an dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren ist, dass die Kopfplatte mit einer Schicht
eines Metall-Polymers versehen wird und eine Fußplatte
des Signalmasts flächig auf die Kopfplatte gesetzt wird.
Die Fußplatte wird über mehrere Bolzen, die durch Kopf-
und Fußplatte reichen, an der Kopfplatte gesichert. Die
direkte Verbindung von Kopf- und Fußplatte führt zu einer
deutlichen Verbesserung der Stabilität. Gegenüber an-
deren Lösungen, bei denen sich ein Abstand zwischen
Kopf- und Fußplatte befindet, kann hier über die flächige
Auflage eine besonders große Stabilität erzielt werden.
Etwaige Unebenheiten im Bereich zwischen 0 und 15
mm können hierbei durch die Verwendung der
Vergußmasse, insbesondere die Verwendung des Me-
tall-Polymers, ausgeglichen werden.
[0021] Bevorzugte Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der Figuren näher er-
läutert.
[0022] Es zeigt:

Fig. 1 eine Vorderansicht des Signalfußadap-
ters, der auf ein Rammrohr gesetzt ist,

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Signal-
fußadapters aus Fig. 1,

Fig. 3 einen Schnitt entlang der Linie III - III aus
Fig. 1,

Fig. 4 einen vergrößerten Ausschnitt einer Be-
festigungsschraube aus Fig. 3,

Fig. 5 eine Draufsicht auf die Kopfplatte,

Fig. 6 eine Unteransicht der Kopfplatte,

Fig. 7 ein erstes Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Muffe mit einem aus der
Kopfplatte vorstehenden Bolzen mit Mut-
ter und Gegenmutter,

Fign. 8 u. 9 eine aufgesetzte Muffe mit vorstehenden
Bolzen zur Verbindung mit einem Mast-
fuß,

Fig. 10 die erfindungsgemäße Muffe verbunden
mit dem Signalfuß,

Fig. 11 einen Auslegerarm für die Signalfußmuf-
fe in einer perspektivischen Ansicht,

Fig. 12 den Auslegerarm in einer Ansicht von der
Seite, und

Fig. 13 die Kopfplatte in einer Ansicht von oben.

[0023] Fig. 1 zeigt den erfindungsgemäßen

Signalfußadapter mit einem als Muffe ausgebildeten
Mantelrohr 10 und einer endseitig mit dem Mantelrohr
10 verbundenen Kopfplatte 12. Das Mantelrohr 10 ist auf
ein in das Erdreich eingetriebenes Rammrohr 14 aufge-
setzt. Das Rammrohr 14 wird je nach Beschaffenheit des
Untergrund und vorgesehenem Signal vier bis sechs Me-
ter tief eingetrieben und falls erforderlich auf die ge-
wünschte Länge gekürzt. Rammrohr 14 und Mantelrohr
10 besitzen einen runden Querschnitt.
[0024] Das Mantelrohr 10 besitzt Bohrungen 16, die in
axialer Länge übereinander angeordnet sind. Die Paare
von Bohrungen 16 sind im 90°-Winkel entlang dem Um-
fang des Mantelrohrs 10 versetzt. Zur Befestigung des
Mantelrohrs 10 auf dem Rammrohr 14 ist eine Schraube
20 durch das Mantelrohr geführt. Fig. 4 zeigt, die Bohrung
16 in dem Mantelrohr 10, durch die die Schraube 20 ge-
führt ist. Das Rammrohr 14 besitzt eine korrespondie-
rende Bohrung 22. Die Schraube 20 ist in dem Rammrohr
14 durch eine Mutter 24 mit untergelegter Scheibe 26
und Federring 28 gesichert.
[0025] Zusätzlich zu der Befestigungsschraube 20
sind in dem Mantelrohr Stellschrauben 18 vorgesehen,
die ein Ausrichten des Mantelrohrs 10 auf dem Ramm-
rohr 14 vor der Montage der Befestigungsschrauben 20
erlaubt. Die Feststellschrauben 18 sind in axialer Rich-
tung auf ungefähr halber Höhe zwischen den Befesti-
gungsschrauben 20 angeordnet. Auch die Feststell-
schrauben besitzen einen Winkelabstand von 90° ent-
lang dem Umfang und sind jeweils zwischen einem Paar
von Befestigungsschrauben 20 angeordnet.
[0026] Fig. 5 zeigt die Kopfplatte 12 in einer Draufsicht.
Die Kopfplatte 12 besitzt eine zentrale Durchbrechung
30 mit einem Durchmesser von ungefähr 200 mm. In den
Ecken der quadratischen Kopfplatte sind Durchtrittsboh-
rungen 32 vorgesehen, durch die jeweils eine Anker-
schraube 35 geführt ist. Die Ankerschraube 35 kann mit
der Kopfplatte 12 verschraubt sein (vgl. Fig. 1) und dient
zur Befestigung des Signalfuß. Die dargestellte Kopfplat-
te 12 ist für einen Signalfuß mit vier Befestigungsboh-
rungen im Abstand von 390 mm oder 280 mm vorgese-
hen. Es ist jedoch auch denkbar, mehr Durchgangsboh-
rungen für weitere Ankerschrauben vorzusehen. Bei-
spielsweise kann die Kopfplatte 12 mit acht Durchgangs-
bohrungen versehen sein.
[0027] Zusätzlich ist ein Entlüftungsloch 33 für das
Verzinken vorgesehen.
[0028] Fig. 6 zeigt die Kopfplatte 12 in einer Ansicht
von unten, mit insgesamt acht Knotenblechen 34. Die
Knotenbleche 34 sind in einem kleineren Winkelabstand
um die Durchgangsbohrung 32 angeordnet und in einem
größeren Winkelabstand um die Befestigungsbohrun-
gen 16.
[0029] In einer weiteren alternativen Ausgestaltung
sind die Ankerschrauben 34 mit der Kopfplatte 12 ver-
schweißt.
[0030] Der erfindungsgemäße Signalfußadapter wird
wie bereits erwähnt auf einem Rammrohr 14 oder einem
Rammpfahl montiert. Dieser wird nach einem an sich be-
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kannten Einbauverfahren in das Erdreich eingebracht,
wobei zum Schutz des Rammrohrs 14 auch Rammhau-
ben eingesetzt werden können. Grundsätzlich ist es auch
möglich, das Rohr 14 mit einem anderen Verfahren ins
Erdreich einzubringen. Die Montage des erfindungsge-
mäßen Signalfußadapters erfolgt in folgenden Schritten:

- Aufsetzen des Signalfußadapters auf das Ramm-
rohr.

- Ausrichten des Signalfußadapters in Höhe und Rich-
tung, wobei die Ausrichtung relativ zu der Schiene
erfolgt. Die Ausrichtung der Winkellage erfolgt über
die Stellschrauben 18.

- Fixieren des ausgerichteten Signalfußadapters, bei-
spielsweise mit den Stellschrauben 18. Es ist denk-
bar, auf dem Rammrohr zusätzliche Scheiben oder
dergleichen zur Ausrichtung des Signalfußadapters
vorzusehen.

- In einem nachfolgenden Schritt werden die Durch-
gangslöcher 22 in das Rammrohr 14 eingebracht,
dabei sind Futterbleche oder ähnliches zum Auffül-
len des Ringspalts einzulegen.

- Nachfolgend wird der Signalfußadapter mit Befesti-
gungsschrauben 20 an dem Rammrohr fixiert, wobei
die Schrauben über Kreuz bis zur festen Lage an-
gezogen werden.

- Die Ankerschrauben 34 an der Kopfplatte 12 werden
angebracht und festgezogen. Dieser Schritt erfolgt
nach Möglichkeit erst kurz vor der Montage des Si-
gnalmasts, da hierdurch etwaige Beschädigungen
des Ankerbolzens vermieden werden.

- Der zwischen Muffe und Rammrohr gebildete Ring-
spalt wird nachfolgend mit einem Metall-Polymer
vergossen.

[0031] Wie auch beim Stand der Technik kann der er-
findungsgemäße Signalfußadapter für die große Si-
gnalbauform mit Ankerbolzen der Dimension M24 und
einem Abstand von 390 mm versehen sein. Die kleine
Baumform wird mit Bolzen der Dimension M20 und ei-
nem entsprechendem Abstand von 280 mm ausgestat-
tet.
[0032] Figuren 8 bis 10 zeigen zwei unterschiedliche
Ausgestaltungen für den Signalfußadapter. Zur besse-
ren Übersicht werden nachfolgend gleiche Bauteile mit
gleichen Bezugszeichen versehen.
[0033] Die in Fig. 8 dargestellte Ausführungsvariante
zeigt deutlich den Ringspalt 38 zwischen Rohr 14 und
der Muffe 10. Wie den Figuren 8 bis 10 zu entnehmen,
kann die Winkelposition der Muffe 10 in einem Winkel-
bereich von 1,3° verstellt werden, um so die Kopfplatte
12 mit dem Bolzen 40 horizontal auszurichten.

[0034] Die in den Figuren 8 und 9 dargestellten Muffen
unterscheiden sich durch die Ausgestaltung der Befesti-
gungsbolzen für den Signalfuß. Die Befestigungsbolzen
40 sind mit der Kopfplatte 20 über eine Sicherungsmutter
42 verschraubt. Der Signalfuß (nicht dargestellt) besitzt
eine Bohrung, durch die der Bolzen 40 reicht. Über ein
Mutternpaar 44, 46 wird die Signalfußplatte dann gesi-
chert. Hierbei besteht ein Abstand zwischen der Kopf-
platte und der Fußplatte. Die Last wird über den Bolzen
40 in die Kopfplatte eingeleitet.
[0035] Die Ausgestaltung in den Figuren 9 und 10 be-
sitzt im Gegensatz dazu eine flächige Verbindung zwi-
schen der Signalfußplatte 48 und der Kopfplatte 12. Zwi-
schen beiden Platten ist eine Schicht aus einem Multi-
metallstahl vorgesehen. Ein solcher Multimetallstahl ist
ein Metall-Polymer mit keramischen und rostfreien Füll-
stoffkombinationen. Nach der Aushärtung besitzt der
Multimetallstahl eine sehr hohe Druckfestigkeit und eine
Chemikalienbeständigkeit mit Langzeitwirkung. Hier-
durch kann ein hundertprozentiger Spaltausgleich im Be-
reich von 0 bis 10 mm kraftschlüssig erfolgen. Im Ge-
gensatz zu einem Verkleben kann das Multimetall bei-
spielsweise für Wartungsarbeiten mit einem Trennmittel
wieder gelöst werden.
[0036] Anschließend erfolgt die Verbindung von
Fußplatte 48 und Kopfplatte 12. Die Befestigungsbolzen
50 sind über eine Mutter 52 gesichert. Das in der Ver-
bindung zwischen Kopfplatte und Signalfußplatte einge-
setzte Multimetall kann ebenfalls zum Ausfüllen des
Ringspalts eingesetzt werden.
[0037] Figuren 11 und 12 zeigen einen Auslegerarm
54, der über einen Bolzen 56 mit der Kopfplatte 12 ver-
bunden ist. Das beabstandete Ende des Auslegerarms
54 besitzt vier vorstehende Bolzen 58, die zur Verbin-
dung mit dem Signalfuß vorgesehen sind. Die in Fig. 11
dargestellten Bolzen 58 besitzen ein Paar Sicherungs-
muttern zum Einklemmen der Signalfußplatte. Es ist je-
doch auch möglich, auf die Sicherungsmuttern 60 zu ver-
zichten und die Signalfußplatte direkt auf den Ausleger-
arm 54 zu setzen und über ein Metall-Polymer und ent-
sprechende Bolzenverbindungen miteinander zu verbin-
den.
[0038] Zwischen den Schenkeln des Profils sind Ab-
stützstreifen 62 gesetzt, die eine nach außen hin offene
Kammer für die Bohrungen bilden.
[0039] Das Einfüllen der Vergußmasse zwischen
Rammrohr und Muffe erfolgt über Injektionsöffnungen 64
in der Kopfplatte 12, wie sie in Fig. 13 zu erkennen sind.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Gründung von Signalmasten für den
Schienenverkehr mit einem Signalfußadapter, der
eine Muffe (10) und eine Kopfplatte (12) aufweist,
wobei

- die Muffe (10) zur Verbindung mit einem in das
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Erdreich einzubringenden Rohr (14) oder Pfahl
vorgesehen ist und
- die Kopfplatte (12) Mittel (32) zur Befestigung
eines Signalfuß des Signalmasts aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Muffe entlang dem Umfang mindestens ei-
ne Bohrung (16) aufweist, die für eine Stell-
schraube (18) in der Muffe vorgesehen ist, wo-
bei der Innendurchmesser der Muffe größer ist
als der Außendurchmesser des Rohrs (14) oder
des Pfahls derart, dass in einem vorbestimmten
Winkelbereich die Position der Muffe relativ zu
dem Rohr oder dem Pfahl über die Stellschrau-
be (18) einstellbar ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kopfplatte (12) den Abschluss
für die Muffe (10) bildet.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Muffe (10) entlang dem Umfang
vier Bohrungen für Stellschrauben (18) aufweist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Muffe (10) eine
Länge von 350 bis 650 mm aufweist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Muffe (10) eine Länge von 500
mm aufweist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Muffe (10) in der
Umfangswand mindestens eine Bohrung (16) für ei-
ne Befestigungsschraube (20) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Bohrungen (16) in axialer Richtung
der Muffe (10) paarweise übereinander angeordnet
sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vier Paare von Bohrungen in glei-
chem Abstand um den Umfang der Muffe (10) an-
geordnet sind.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfplatte (12)
eine zentrale Durchbrechung (30) aufweist, die ei-
nen Eingriff in das Innere der Muffe von außen er-
laubt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchbrechung (30) zentral auf
der Muffe angeordnet ist.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfplatte (12)
Durchgangsbohrungen (32) zur Aufnahme von
Schrauben (34) aufweist, wobei durch die Bohrung
(32) geführte Schrauben (34) von der Kopfplatte zur
Verbindung mit dem Signalfuß vorstehen.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Durchgangsbohrungen (32) in
der Kopfplatte (12) entsprechend zu Aufnahmeboh-
rungen in dem Signalfuß angeordnet sind.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Durchgangsbohrung (32)
in einem Quadrat mit der Seitenlänge von 390 mm
oder 280 mm angeordnet sind.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich weitere Durchgangsboh-
rungen zur Aufnahme von Schrauben (34) vorgese-
hen sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass die Schrauben
(34) zur Befestigung des Signalfuß an dem Signal-
fußadapter über eine selbstsichernde Mutter in der
Kopfplatte (12) gehalten sind und senkrecht aus die-
ser vorstehen.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Ankerbolzen mit
der Kopfplatte (12) verbunden sind.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 16, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfplatte (12)
über Auflageknotenbleche (34) an der Muffe (10) ab-
gestützt ist.

18. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass im ausgerichteten
Zustand der Ringspalt zwischen Muffe und Rohr
oder Pfahl mit einer Vergußmasse gefüllt ist.

19. Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im ausgerichteten Zustand der von
der Kopfplatte entfernt liegende Teil des Ringspalts
mit einer Dichtmasse gegen das Rohr oder den Pfahl
abgedichtet ist.

20. Vorrichtung nach Anspruch 18 und 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vergußmasse ein Me-
tall-Polymer aufweist, das auf Basis von Polymeren
keramische und rostfreie metallische Füllstoffkom-
binationen enthält.

21. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass die Kopfplatte
mindestens eine Einlaßbohrung (64) für die
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Vergußmasse oberhalb von dem Ringspalt aufweist.

22. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Auslegerarm vor-
gesehen ist, der am Ende über Bolzen mit der Kopf-
platte der Muffe verbunden ist und in einem beab-
standeten Bereich Mittel zur Befestigung des Signal-
fußes aufweist.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Auslegerarm ein Doppel-T-Profil
aufweist.

24. Vorrichtung nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Bohrung für die Bolzen in den
Profilschenkeln vorgesehen sind, und im Bereich der
Bohrung Streifen zwischen den Profilschenkeln an-
geordnet sind.

25. Verfahren zur Gründung eines Signalmasts für den
Schienenverkehr, mit folgenden Verfahrensschrit-
ten:

• Ein Rohr (14) oder ein Pfahl wird in das Erd-
reich eingebracht,
• eine Muffe mit einer Umfangswand und einer
Kopfplatte (12) wird auf das Rohr oder den Pfahl
gesetzt, wobei der Innendurchmesser der Muffe
größer als der Außendurchmesser des Rohrs
oder des Pfahls ist,
• die Muffe wird über mindestens eine durch die
Umfangswand reichende Stellschraube relativ
zu dem Rohr oder dem Pfahl ausgerichtet.

26. Verfahren nach Anspruch 25, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ringspalt an seinem unteren En-
de mit Hilfe einer Dichtmasse abgedichtet wird.

27. Verfahren nach Anspruch 25 oder 26, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ringspalt mit einer Ver-
gußmasse gefüllt wird, die eine kraftschlüssige Ver-
bindung zwischen Muffeninnenwand und Pfahlau-
ßenwand erzeugt.

28. Verfahren nach Anspruch 27, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vergußmasse ein Metall-Poly-
mer ist.

29. Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis 28, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kopfplatte (12)
mit einer Schicht eines Metall-Polymers versehen
wird und eine Fußplatte des Signalmasts flächig auf
die Kopfplatte gesetzt und über mehrere Bolzen die
durch Kopf- und Fußplatte reichen, an der Kopfplatte
gesichert wird.
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